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Sabine ist seit ihrer Geburt geistig be-
hindert. Als sie 13 Jahre alt ist, stirbt 
ihre Mutter. Der Kontakt zum Vater ist 
unregelmäßig. Darum zieht das Mäd-
chen in die Heilpädagogische Wohn-
gruppe für Kinder im CJD Erfurt und 
besucht die CJD Christophorusschu-
le für geistig behinderte Kinder. Mit 
zwanzig Jahren wechselt Sabine in eine 
Wohngruppe für junge Erwachsene im 
CJD und beginnt eine Tätigkeit in einer 
Werkstatt für Menschen mit Behinde-
rung. In ihrer Wohngruppe fühlt die jun-
ge Frau sich wohl. Sie malt gern, ist im 
örtlichen Schwimmverein voll integriert 
und nimmt oft an Wochenendfreizeiten 
und Ausfl ügen ihrer Kirchengemeinde 
teil. 

Als eines der größten Bildungsunter-
nehmen in Deutschland kümmert sich 
das CJD (Christliches Jugenddorfwerk 
Deutschlands e. V.) auch um die sozi-
ale und berufliche Eingliederung von 
Menschen mit geistigen, seelischen oder 
körperlichen Behinderungen in das Le-
ben der Gesellschaft. 

In zwölf Einrichtungen bietet das CJD 
zum Beispiel Schulen oder Betreuungs-, 
Arbeits- und Wohnplätze für Kinder 
und Erwachsene mit Behinderung. Die 
Unterstützung zielt darauf, ihre Lebens-
umstände so zu gestalten, dass sie 
fremder Hilfe nur noch teilweise oder 
gar nicht mehr bedürfen und ein selbst-
bestimmtes Leben führen können.

Teilhabe von Menschen
mit Behinderung



Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und erwachsenen
Menschen Orientierung und Zukunftschancen. Sie werden von 
9.500 hauptamtlichen und vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden
an über 150 Standorten gefördert, begleitet und ausgebildet. 
Grundlage ist das christliche Menschenbild mit der Vision
„Keiner darf verloren gehen!“.
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Leitgedanke: Keiner darf verloren gehen!

Der Leitgedanke „Keiner darf verloren gehen!“ 
prägt den Alltag in den CJD Einrichtungen. Päda-
gogisches Ziel ist es, die unverwechselbare Indivi-
dualität des einzelnen Menschen zur Entfaltung zu 
bringen und Entwicklung hemmenden Einfl üssen 
entgegenzuwirken. Dies gilt insbesondere für die 
Menschen mit einer schweren geistigen, seelischen 
oder körperlichen Behinderung, die es schwer ha-
ben, von ihren Mitmenschen akzeptiert zu werden. 
Im beschützenden Rahmen der CJD Einrichtungen 
erfahren sie trotz ihrer Beeinträchtigungen Selbst-
bewusstsein sowie Bestärkung in ihren individu-
ellen Fähigkeiten - und können so gestärkt am 
gesellschaftlichen Leben teilhaben.

Die Arbeits- und Beschäftigungsplätze, die das 
CJD für Menschen mit Behinderungen geschaffen 
hat, sind darauf ausgerichtet, jedem Einzelnen 
die Ausübung eines angemessen Berufs oder ei-
ner angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen. In 
den ‚Werkstätten für Menschen mit Behinderung‘ 
knüpfen sie soziale Kontakte. Sie erfahren Un-
terstützung im Rahmen der Gemeinschaft, gehen 
einer sinnvollen Beschäftigung nach und können 
ihren Lebensunterhalt verdienen bzw. dazu beitra-
gen.

Ganzheitliche Förderung für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene

Das CJD ist in folgenden Bereichen der Eingliede-
rungshilfe für Menschen mit Behinderungen tätig:

• Frühförderung, Früherkennung
• Integrative Kindertagesstätten 
• Förderschulen und Sonderschulen für Kinder und 

Jugendliche mit geistiger Behinderung
• Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)
• Tagesbetreuung für schwerstbehinderte 

Menschen
• Wohnheime für Kinder und Jugendliche sowie für 

erwachsene Menschen mit Behinderungen mit 
einer Betreuung rund um die Uhr

• Außenwohngruppen für Kinder und Jugendli-
che sowie Außenwohngruppen und Betreutes 
Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinde-
rungen mit Betreuung zu festgelegten Zeiten

• Therapeutische Wohngemeinschaften, beispiels-
weise für Menschen mit Autismus

Recht auf Erziehung, Förderung und Bildung

In der Bundesrepublik gilt der gesetzliche An-
spruch auf Erziehung, Förderung und Bildung für 
Menschen mit Behinderung seit den 70er Jahren. 
Festgeschrieben ist eine Unterstützung in den fol-
genden Bereichen:

• Betreuung: Aktivitäten zur Schaffung, Wieder-
herstellung oder Erhöhung des körperlichen, 
seelischen und geistigen Wohlbefi ndens

• Erziehung: Anregung zur Auseinandersetzung 
mit allgemeinen Normen und Werten und eines 
daran orientierten eigenen Normen- und Werte-
systems

• Bildung: Angebote zum Erwerb von Wissen und 
Können mit dem Ziel der Gestaltung von Le-
benssituationen, der Bearbeitung von Aufgaben 
und der Bewältigung von Problemen

• Begleitung: Ermutigung und Unterstützung bei 
der Suche nach Lebenssinn und Identität sowie 
der Entwicklung der eigenen, unverwechselbaren 
Persönlichkeit

Das CJD unterstützt den Nationalen Aktionsplan 
der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Be-
hindertenrechtskonvention, damit die Vison einer 
inklusiven Gesellschaft Wirklichkeit wird - nach 
dem Motto ‚Aktive Teilhabe ermöglichen‘.

Weitere Informationen unter
www.cjd.de/behinderung


